
Ballaballa? 
Ungeeignet!

Aus der Wut heraus ganz schnell gesagt: 
„Ich mach’ Dich platt!“ Im schlimmsten 
Falle steht kurz darauf das SEK vor  
Jägers Hütte, und ein Prozess mit  
ungewissem Ausgang droht. Aber 
auch Konsum von Drogen oder psy-
chische Instabilität begründen den 
Einzug von Jagdschein und WBK.

Drogen, Psyche und Waffen

Jagdrecht ist in der Praxis 
zumeist Waffenrecht. Die 
Behörden haben eine Hei-

denangst vor dem Vorwurf des 
Versagens, wenn mit legalen 
Schusswaffen ein Unglück ge-
schieht. Deshalb entziehen sie 
bei jeder sich bietenden „günsti-
gen Gelegenheit“ WBK und 
Jagdschein.

Dass dem Weidmann bei Ver-
lust der „Zuverlässigkeit“ die 

Erlaubnisse entzogen werden 
können, ist bekannt. Weit weni-
ger ins Bewusstsein der Jäger-
schaft gedrungen ist die Möglich-
keit der Entziehung der waffen-
rechtlichen Erlaubnisse wegen 
mangelnder „Eignung“.   

Während derjenige im waf-
fenrechtlichen Sinne „unzuver-
lässig“ ist, der – drastisch verkürzt 
ausgedrückt – keinen gesetzes-
konformen Umgang mit Waffen 

sicherstellen will, ist „ungeeig-
net“, wer – gleichermaßen ver-
kürzt dargestellt – den sicheren 
Umgang mit Waffen nicht sicher-
stellen kann. 

Während die Norm des Pa-
ragrafen 5 Waffengesetz (WaffG) 
sich mit den Umständen einer 
etwaigen Unzuverlässigkeit be-
fasst, regelt Paragraf 6 alle mög-
lichen körperlichen, psychischen 
und charakterlichen Handicaps.

„Joint“ auf Rezept

Beispiel: Einen etwas ungewöhn-
lichen Fall von Eignungszweifeln 
verhandelte in diesem Jahr das 
Verwaltungsgericht München 
(AZ: 21 CS 17.1521). Die Behörde 
hatte Wind davon bekommen, 
dass einem Jäger zur Behandlung 
krankheitsbedingter Symptome 
ärztlich attestierter Marihuana-
konsum genehmigt wurde. 
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Jagdausübung beeinträchtigen 
Erkrankung leidet, das Weidwerk 
ruhen lassen muss, muss auch 
derjenige die Finger vom Schieß-
prügel lassen, der durch eine The-
rapie eingeschränkt handlungsfä-
hig ist. 

Wahn = Waffen weg

Neben „Suff und Drogen“ recht-
fertigt auch die Annahme einer 
„psychischen Krankheit“ die Un-
geeignetheitsvermutung nach 
Paragraf 6 Abs. 3, Nr. 2 WaffG. 
Gleiches gilt auch für Personen 
bei denen „Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie aufgrund in 
der Person liegender Umstände mit 
Waffen oder Munition nicht vor-
sichtig oder sachgemäß umgehen 
... oder dass die konkrete Gefahr 

lich von Menschen mit unerkann-
ten oder verharmlosten psychi-
schen Problemen begangen. 

Bereits im Jahre 1976 ent-
schied beispielsweise das nieder-
sächsische Oberverwaltungsge-
richt mit zutreffender Argumen-
tation, dass jemand, der unter 
Verfolgungswahn leidet, als waf-
fenrechtlich ungeeignet anzuse-
hen ist. Immerhin bestand die 
abstrakte Gefahr, dass der Betref-
fende auf vermeintliche Verfolger 
schießen könnte. 

Ab zum Psycho-Doc

Allerdings kann auch nicht „auf 
Verdacht“ jedem die Erlaubnis 
entzogen werden, der mal einen 
depressiven Tag hat. Um einer 
angstgetriebenen Verwaltungswill-

dert auch die unverschuldete Er-
krankung des Klägers nix. 

Sie würden es ja sicher auch 
nicht lustig finden, wenn ein unter 
chronischen Schmerzen leidender 
Mitjäger unter Morphiumeinfluss 
erlaubtermaßen mit seinem 45iger 
Colt rumfuchtelt, nur weil Onkel 
Doktor ihm das Zeugs verschrie-
ben hat. 

Ich möchte keinem erkrankten 
Weidgenossen die Lust an der Jagd 
verleiden. Doch ebenso wie der-
jenige, der an einer die sichere 

einer Fremd- oder Selbstgefähr-
dung besteht“. 

Haarig wird’s allemal, wenn 
eine psychische Erkrankung vor-
liegt, die nachweislich eine medi-
kamentöse Behandlung erforder-
lich macht. Leidet der Betroffene 
etwa unter Wahnvorstellungen, 
sind die Behörden mit der Ent-
ziehung von Jagdschein und WBK 
schnell bei der Hand. 

Wer sollte es ihnen verdenken? 
Die furchtbaren Amokläufe der 
vergangenen Jahre wurden sämt-

Obwohl der Weidgenosse für sei-
nen Drogenkonsum den Segen von 
Arzt und sogar der Führerschein-
stelle hatte, fand die Waffenbehör-
de die Vorstellung des „bekifften“ 
Jägers befremdlich und entzog ihm 
WBK und Jagdschein. 

Der Betroffene, der definitiv 
nichts Verbotenes getan hatte, 
versuchte die Situation durch 
Einholung eines medizinischen 
Sachverständigengutachtens zu 

Dass der Kläger mit seinem An-
sinnen bei Gericht nicht unbe-
dingt offene Türen einrennen 
würde, dürfte ihm an sich schon 
vorher klar gewesen sein. Immer-
hin bestimmt Paragraf 6 Abs. 2, 
Nr. 1 WaffG, dass als ungeeignet 
anzusehen ist, wer „abhängig von 
Alkohol oder anderen berauschen-
den Mitteln ist“. 

Der Einwand des Klägers, dass 
er nicht abhängig sei, sondern ihm 
der Stoff ja nun einmal ärztlich 
verschrieben wurde, vermochte 
die Richter nicht zu überzeugen. 
Warum auch? Nur weil Marihua-
na eine vergleichsweise „weiche“ 
Droge ist, bleibt doch festzustel-
len, dass der Weidgenosse, der 
täglich immerhin 5 „Joints“ weg-
dampft, an sich ununterbrochen 
berauscht sein dürfte. Daran än-

retten. Dieses allerdings fiel zu 
seinen Ungunsten aus. Kaum 
verwunderlich, dass er damit 
schlechte Karten bei Gericht hat-
te: „Das vom Antragsteller vorge-
legte ... Gutachten kommt damit 
nachvollziehbar zum Ergebnis, 
dass bei regelmäßigem Konsum 
eines solch zentral wirkenden In-
haltsstoffes ... eine stets verlässli-
che Verhaltenskontrolle unter 
strengen Sicherheitsaspekten bei 
Umgang mit Waffen und Munition 
nicht zu gewährleisten ist.“ 

Jägers Psycho-Probleme machen 
ihn gegebenenfalls „ungeeignet“
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„Einer für alle, alle für Einen!“ 
Was für die 3 Musketiere gilt, gilt 
für die 3 Jagdpächter gleicher-
maßen. Wer von ei-
nem Mitpächter zur 
Jagd eingeladen wird, 
kann davon ausgehen, 
dass das unter den 
Pächtern abgestimmt 
ist. Sollte dem nicht 
so sein, käme der 
Gast mangels Vorsat-
zes trotzdem straflos 
davon. Wenn aber 
durch einen der „Streithammel“ 
ein explizites Bejagungsverbot 
ausgesprochen wurde, dann halten 

Sie bloß „Hahn in Ruh“! Denn, wenn 
ein Jagdgast gegen den Willen 
eines Mitpächters die Jagd ausübt, 

so verletzt er dessen 
„anteiliges“ Jagd-
ausübungsrecht und 
begeht Wilderei. Be-
vor Sie in diesem 
Revier wieder dem 
Weidwerk nachgehen, 
lassen Sie sich die 
Zustimmung aller 
Jagdpächter schrift-
lich erteilen. Sie lau-

fen sonst Gefahr, zum Kollateral-
schaden des Pächter-Streits zu 
werden.

Rechtsanwalt 
Dr. Heiko Granzin 

Kostenlose Rechtsberatung für DJZ-Leser

Seit 2018 bietet die DEUTSCHE JAGDZEITUNG ihren Abonnenten eine 
kostenlose Erstberatung in jagdrechtlichen Fragestellungen an.  
Seitdem erreichen die Redaktion (djz-rechtsberatung@paulparey.de)  
außerordentlich viele Anfragen. Beispielhaft geben wir pro Ausgabe je  
einen „Leserfall“ sinngemäß wieder:

„Ich durfte bei 3 Pächtern als Jagdgast 
häufig die Jagd ausüben. Jetzt hat einer der 
Pächter seinen beiden Mitpächtern verbo-

ten, Jagdgäste mitzunehmen.“ 

Die Androhung eines Selbstmordes 
kann zu einem SEK-Besuch führen

Im Streitgespräch droht der Jäger 
seinem Kontrahenten, ihn irgend-
wann abzuknallen. Das ist unklug. 
Seine „Eignung“ ist zweifelhaft

kür vorzubeugen, hat der Gesetz-
geber daher nach Paragraf 6 Abs. 
2 WaffG den Behörden ins Gebet-
buch geschrieben, dass diese bei 
Eignungszweifeln „dem Betroffe-
nen auf seine Kosten die Vorlage 
eines amts- oder fachärztlichen oder 
fachpsychologischen Zeugnisses 
über die geistige oder körperliche 
Eignung aufzugeben“ haben. 

Doch auch hiermit kann einer 
in Einzelfällen an Willkür gren-
zenden Rechtsunsicherheit nicht 
wirklich begegnet werden. Die 
Beantwortung der Frage, ob der 
Betreffende als psychisch auffällig 
oder völlig normal anzusehen ist, 
hängt in letzter Konsequenz mehr 
oder minder von den persönlichen 
Ansichten des verantwortlichen 
Sachbearbeiters ab. 

Insofern läuft zum Beispiel 
derjenige Gefahr, sich einem fach-
psychologischen Gutachten stel-
len zu müssen, wer sich anlässlich 
der Verkehrskontrolle nicht so 
„devot“ benimmt, wie die Ord-
nungshüter es gerne hätte. 

Ebenso der bayerische „Grant-
ler“, der seinen Unmut gegenüber 
den „Saupreußen“ von der Waf-
fenbehörde lautstark Ausdruck 
verleiht. 

Das Blöde daran: Flattert die 
Anordnung zur Beibringung eines 

solchen Gutachtens erst einmal 
ins Haus, ist hiergegen kein 
Rechtsmittel gegeben. Wehren 
kann sich der Betroffene erst wie-
der gegen die nachfolgende Ent-
ziehung von WBK und Jagd-
schein. Denn: Aus der Weigerung 
der Beibringung kann die Unge-
eignetheit geschlossen werden. 
Also besser mit der Faust in der 
Tasche zum Psychologen und 
Süßholz raspeln. 

„Ich knall Dich ab!“

Guter Rat ist teuer, wenn ruchbar 
wird, dass die Jagdwaffen zur Lö-
sung zwischenmenschlicher Kon-
flikte genutzt werden sollen. Wer 
auch nur andeutet, dass er dem 
irdischen Jammertal mithilfe der 
Jagdwaffe entrinnen will („Wenn 
Du mich verlässt, bringe ich mich 
um“), hat spätestens zum Früh-
stück das SEK zu Gast. 

In diesem Fall auch zu Recht. 
Allein der geäußerte Gedanke, 
die Jagdwaffe in Selbstmordab-
sicht zweckzuentfremden, weckt 
begründete Zweifel daran, dass 
die Waffen beim Betreffenden in 
den richtigen Händen sind.

Doch auch wer ankündigt, die 
Waffe nicht gegen sich selbst zu 
richten, kommt in Schwierigkei-
ten. 

Wer zum Beispiel im Rahmen 
eines Streitgespräches androht, 
den anderen bei passender Gele-

genheit „abzuknallen“, spielt mit 
den Werten „Zuverlässigkeit“ und 
„Eignung“. Trotzdem: Das wegen 
des geschilderten Vorfalles einge-
leitete Strafverfahren sollte bei 
vernünftiger Verteidigung, nach-
folgender Entschuldigung und 

gegebenenfalls einem kleinen 
Reuegeld in den Griff zu bekom-
men sein. 

Kommt es zu keiner Verurtei-
lung oder zu einer solchen von 
unter 60 Tagessätzen Geldstrafe, 
dann ist im Hinblick auf die waf-
fenrechtliche Zuverlässigkeit zwar 
„alles in Butter“. Doch wundern 
sollte sich der Grünrock nicht, 
wenn dem Betroffenen alsbald ein 
Schreiben ins Haus flattert. „Aus 
der verbalen Ankündigung, die 
Schusswaffe zum Zweck Lösung 
eines Konfliktes aus nichtigem An-
lass nutzen zu wollen, ist eine cha-
rakterliche Ungeeignetheit im Um-
gang mit Waffen und Munition zu 
folgern.“ � RA Dr. Heiko Granzin   
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